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 Gießen, 4. Juni 2024 

Antrag: Ergänzung von § 16 Vergütung von Angestellten der Finanz-
ordnung der Studierendenschaft um Abs. 4 

Antragstext: 

D a s   S t u d i e r e n d e n p a r l a m e n t   m ö g e   b e s c h l i e ß e n : 

Das Studierendenparlament beschließt folgende Änderungen (grün: redaktionell; rot: inhalt-

lich) der Finanzordnung der Studierendenschaft: 

„[…] 

§ 16 Vergütung von Angestellten 

[…] 

(4) Die Vergütung von Aushilfen, die von der Verfassten Studierendenschaft beschäf-

tigt werden, entspricht mindestens der Vergütung von studentischen Hilfskräften ohne 

besondere Qualifikation an der Justus-Liebig-Universität. 

[…]“.  
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Begründung: 

Die Studierendenschaft kann für bestimmte Zwecke Studierende als Aushilfen beschäftigen, 

deren Vergütung im Haushalt der Studierendenschaft geregelt ist. 

Infolge der Mindestlohnsteigerung im Januar 2024 wurde das Stundenentgelt für Hilfskräfte 

auf 12,41€ pro Stunde angehoben, was noch immer eine Schlechterstellung gegenüber Stu-

dierenden bedeutet, die von der Justus-Liebig-Universität beschäftigt werden und infolge der 

Tarifauseinandersetzungen im Frühjahr 2024 nun mindestens 13,46€ pro Stunde erhalten. 

Die Studierendenschaft hat im Vorfeld der Tarifrunde die Forderungen der TVStud-Bewegung 

u.a. nach einer besseren Bezahlung unterstützt und sollte sich auch nach wie vor für die Ver-

besserung der Arbeitsbedingungen von studentischen Hilfskräften an der Justus-Liebig-Uni-

versität einsetzen. Eine Schlechterstellung der Hilfskräfte, die von der Studierendenschaft be-

schäftigt werden, ist deshalb nicht tragbar und macht eine Anpassung der Finanzordnung der 

Studierendenschaft zwingend erforderlich. 

Der geänderte Stundensatz ist vom Finanzreferat des Allgemeinen Studierendenausschusses 

im Nachtragshaushalt für das Jahr 2024 zu berücksichtigen. Etwaige Probleme bei der Haus-

haltsplanung infolge des aktuellen Finanzdefizits dürfen nicht gegen eine angemessene Be-

zahlung unserer Beschäftigten ausgespielt werden, Kürzungen bzw. Einsparungen im Haus-

halt müssen an anderer Stelle erfolgen.
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Anhang: 

 
Anhang 1: Stellenplan für Mitarbeiter*innen & Hilfskräfte. 
 

 
Anhang 2: Regelung zum Mindestentgelt aus dem Rundschreiben 2024-09 vom 04.04.2024. 


